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Verordnung / Bestätigung einer Krankenbeförderung

Wir unterscheiden zwischen Verordnungen und Bestätigungen

Die Verordnung:     Die Bestätigung:

Die Verordnung wird in der Regel     Die Bestätigung wird in der Regel 
vor einem Transport von einem / er     nach einer Einlieferung vom Krankenhaus
Arzt/praxis | Krankenhaus ausgestellt.    abgestempelt und unterschrieben.

Krankenkasse bzw. Kostenträger Verordnung einer Krankenbeförderung

Name, Vorname des Versicherten

Mitteilung von Krankheiten und drittverursachten Gesundheitsschäden gemäß § 294a SGB V

Kassen-Nr. Status

geb. am

Krankenhausbehandlung
voll- oder teilstationär

ggf. Zeitraum der
Serienverordnung

Taxi, Miet-
wagen

Trage-
stuhl

Gemeinschaftsfahrt
(Anzahl Mitfahrer):

Nicht umsetzbar
aus Rollstuhl

ja, 
folgende:

Kranken-
transportwagen

Rettungs-
wagen

Notarzt-
wagen andere

andereliegend

Wohnung Hinfahrt

Wartezeit (Dauer):

Rückfahrt nein

Arztpraxis

Krankenhaus

andere Beförderungswege
Unterschrift und Stempel des Vertragsarztes
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nein

beim
Vertragsarzt

im
Krankenhaus sonstige

ambulante Operation
gem. § 115 b SGB V

Krankenhaus-
behandlung vor- 
oder nachstationär

Vor- oder Nach-
behandlung bei
ambulanter Operation

Behandlungsdaten Behandlungsdaten

T T MM J J
Datum

1. Hauptleistung
A) im Krankenhaus B) ambulante Operation

C) ambulante Behandlung (von Krankenkasse zu genehmigen)

2. Beförderungsmittel

Begründung des Ausnahmefalls gemäß § 60 Abs. 1 SGB V:
Hochfrequente Behandlung

gemäß Anlage 2 der Krankentransport Richtlinien (Dialyse, onkologische Chemo-
oder Strahlentherapie)

Dauerhafte Mobilitätseinschränkung

Begründung des Beförderungsmittels (ggf. Angabe ICD-10)

Medizinisch-technische
Ausstattung erforderlich:
Von Nach Medizinisch-fachliche Betreuung notwendig:

Merkzeichen „aG“, „Bl“, „H“ oder P� egestufe 2 bzw. 3 vorgelegt

vergleichbarer Grund wegen (ggf Angabe ICD-10)vergleichbarer Ausnahmefall wegen

voraussichtliche Behandlungsfrequenz: X pro Woche über Monate voraussichtliche Behandungsdauer:

Arbeitsunfall,
Berufskrankheit

Unfall,
Unfallfolgen

sonstiger
Schaden

Versorgungsleiden
(BVG u.a.)

Gebühr
frei

Gebühr
pflicht.
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Versicherten-Nr.

Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum

Vollständige 
Personalien und 
Adresse (2)

Kassen-Nr. (6)

Status (5)

Richtige 
Krankenkasse  (1) Geburtsdatum (3)

Med. fachl. 
Betreuung (10)Hin- Rückfahrt (12)

Einsatznummer oben 
rechts, gut leserlich (14)

Ausstellungs-
datum (7)

Behandlungs-
datum (16)

Versorgungsleiden 
NIE ankreuzen (15)

Stempel und 
Unterschrift des 

Arztes  (13) 

Medizinisch-
technische
Ausstattung (9)

Von -> Nach (11)

Versicherten-Nr. (4)

Beförderungsmittel
KTW / RTW/NEF (8)
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Zur Beachtung

Folgene Punkte sind zu beachten, wenn die Verordnungen bzw. Bestätigungen von den Rettungsassistenten ausgestellt werden:

	 - 	 Korrekter Kostenträger (1)

	 - 	 Personalien (2) / Geburtsdatum (3) / genaue Anschrift (2)

	 - 	 Versichertennummer (4)

	 - 	 Ggf. Kassennummer (6) und Status (5)

	 - 	 Ausstellungsdatum (7)

	 - 	 Beförderungsmittel KTW / RTW/NEF (Kein Taxi / kein Mietwagen) (8)

	 -	 Med. / techn. Ausstattung muss angekreuzt sein (9) oder Med. / fachl. Betreuung muss angekreuzt sein (10)		
			   (wenn hier keine med. fachl. Betreuung oder med. techn. Ausstattung gekennzeichnet ist, gibt es  
			   Probleme bei der Abrechnung mit der Krankenkasse)

	 - 	 Von – Nach (11)

 	 - 	 Hin – Rückfahrt (12)

	 - 	 Stempel und Unterschrift des Arztes / Krankenhauses (13)

	 - 	 Einsatznummer oben rechts (!) gut leserlich aufbringen (14)

	 - 	 Versorgungsleiden NIE ankreuzen (15)

	 -	 Sollte das Einsatzdatum vom Ausstellungsdatum abweichen, muss dieses auf der Verordnung  
		  im Feld Behandlungsdatum eingetragen sein (16)	  

· Alle Änderungen auf der Verordnung / Bestätigung müssen grundsätzlich vom Arzt mit Stempel und 			 
  Unterschrift auf Richtigkeit bestätigt werden.

· Die Verordnungen / Bestätigungen sind immer gut lesbar in Druckbuchstaben auszufüllen.

· Einsatznummer oben rechts – gut lesbar – aufschreiben. Sollte man sich verschrieben haben, NICHT  
  überschreiben, sondern durchstreichen und neu schreiben. 

· Die Verordnungen sind aufsteigend zu sortieren (oben die kleinste Zahl, unten die größte).

· Die Einsatznummer soll mit den Leitstellendaten abgeglichen werden.

· Zeitnahe Eingabe in den PC und Übergabe an die Abrechnung. 

· Verordnungen / Bestätigungen sind grundsätzlich auf Ihre Richtigkeit zu überprüfen.




